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12.12.1551  Kaiser Ferdinand I. verschreibt den Erben des 

Hieronymus von Sprinzenstein die Herrschaft Neuhaus 

auf weitere 15 Jahre nach dem Tod des Hieronymus. 

Für das jährliche Burghutgeld von 150 fl müssen im 

Schloss stets 6 Torschützen, 6 Wächter, 1 Pförtner und 

ein Türmer beschäftigt werden. Außerdem darf 

Hieronymus 500 fl unverzinst zum Pfandschilling 

dazuschlagen; dazu darf die Herrschaft von niemand 

anders abgelöst werden als von der kaiserlichen  

Hofkammer selbst. ( AH )  

  

1551  Hieronymus kauft für die Rüstkammer von Neuhaus 

Harnische von Wolf Graf von Schaumburg. ( HVS )  

  

10.1.1553  Kaiser Ferdinand I. genehmigt Hieronymus einen 

Neubau der baufälligen Burg Neuhaus und erhöht 

deswegen den Pfandwert der Herrschaft um 

weitere 1500 fl. Er bekräftigt erneut, dass die 

Herrschaft Neuhaus nur von der kaiserlichen 

Hofkommission abgelöst werden, ansonsten die 

Burg den Sprinzensteinern nicht abgenommen 

werden darf.  ( AH )  

  

11.2.1553  Nach einem Bericht an die niederösterreichische  

Hofkammer war die Sondersteuer auf die Herrschaft 

Neuhaus wegen der Ungarn-Armee nicht gerechtfertigt, 

da der Kaiser die Herrschaft ausdrücklich von allen 

Steuererhöhungen befreit habe. ( AH )  

  

6.5.1553  Auszug aus einem Dekret Kaiser Ferdinands I. über die  

Steuerbefreiung für die Herrschaft Neuhaus ( AH )  

  

28.8.1553  Ulrich, Christof und Friedrich Fernberger von Egenberg 

quittieren Hieronymus von Sprinzenstein den Erhalt der  

1 ½ fachen Urbarsteuer auf die Herrschaft Neuhaus in 

Höhe von 60 Pfund ( AH )  
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